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Text 

Verordnungsermächtigung 

§ 17. Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat, soweit dies im Interesse der Sicherheit (§ 1 
Z 1) erforderlich ist, nach dem Stand von Wissenschaft und Technik und nach Anhörung des zuständigen 
wissenschaftlichen Ausschusses der Gentechnikkommission durch Verordnung im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur nähere Bestimmungen über die erforderlichen 
Erfahrungen im Arbeiten mit GVO und die Kenntnisse insbesondere von Sicherheitsmaßnahmen zu 
erlassen, über die die Beauftragten für die biologische Sicherheit, die Projektleiter und die Mitglieder 
eines Komitees für biologische Sicherheit verfügen müssen. 


